
 

 

 

 

SMT Scharf AG 

Hamm 

ISIN DE000A3DRAE2 - WKN A3DRAE 

 

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 23. Mai 2023, 10:00 Uhr (MESZ), in der 

Werkstatthalle im Maximilianpark Hamm, Alter Grenzweg 2, 59071 Hamm, stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung ein.  

 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebillig-

ten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichts-

rats 

 

Die vorstehenden Unterlagen sind über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zu-

gänglich und werden während der Hauptversammlung ebenfalls zur Einsicht der Aktionäre 

ausliegen. 

 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Aufsichtsrat 

hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das 

Geschäftsjahr 2022 am 5. April 2023 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresab-

schluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen ge-

mäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlus-

ses zu beschließen hat, liegen damit nicht vor. 

 

2. Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 der 

SMT Scharf AG in Höhe von EUR 961.072,26 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 
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3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglie-

dern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

 

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglie-

dern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.  

 

5. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Köln, zum Abschlussprüfer für das Ge-

schäftsjahr 2023 zu bestellen. 

 

6. Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung um eine Ermächtigung des 

Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen 

 

Auf Grundlage des „Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktien-

gesellschaften und Änderungen genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturie-

rungsrechtlicher Vorschriften“ ist es zukünftig auch möglich, die Hauptversammlung rein 

virtuell durchzuführen, sofern eine entsprechende Satzungsermächtigung besteht. Nach 

§ 118a Abs. 1 Satz 1 AktG kann die Satzung u.a. den Vorstand für einen Zeitraum von 

längstens fünf Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung dazu ermächtigten, vorzu-

sehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung, d.h. ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung, abge-

halten wird. Die nachfolgende Ergänzung der Satzung der Gesellschaft soll dazu dienen, 

diese gesetzliche Möglichkeit in der Satzung zu verankern und der Gesellschaft somit 

größtmögliche Flexibilität im Hinblick auf die Durchführung künftiger Hauptversammlun-

gen zu ermöglichen.  

 

Der Vorstand wird bei seiner Entscheidung über die Abhaltung einer Hauptversammlung 

im virtuellen Format diese stets nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung 

der maßgeblichen konkreten Umstände des Einzelfalls zum Wohle der Gesellschaft und 

der Aktionäre treffen. In seiner Entscheidung wird der Vorstand insbesondere die Wah-

rung der Aktionärsrechte, Nachhaltigkeitsaspekte sowie auch Kostenerwägungen einbe-

ziehen. Jedenfalls derzeit ist die Durchführung einer rein virtuellen Hauptversammlung mit 

nicht unerheblichen Kosten verbunden. Zudem ist der Vorstand der Auffassung, dass der 

persönliche Kontakt zwischen Gesellschaft und Aktionären ein virtuelles Format niemals 



- 3 - 
 
 

 

ganz ersetzen kann. Sollte die Entscheidung dennoch zugunsten des virtuellen Formats 

ausfallen, so wird der Vorstand im zulässigen rechtlichen Rahmen auch über die genaue 

Ausgestaltung, insbesondere das Fragerecht der Aktionäre, entscheiden. Aus heutiger 

Sicht ist tendenziell beabsichtigt, dass die Aktionäre ihre Fragen während der virtuellen 

Hauptversammlung stellen sollen, also dass von der Möglichkeit einer Verlagerung des 

primären Fragerechts in das Vorfeld der Hauptversammlung - unter Gewährung nur eines 

Nach- bzw. Rückfragerechts während der Hauptversammlung - kein Gebrauch gemacht 

werden soll. Es wird aber darauf hingewiesen, dass der Vorstand berechtigt und verpflich-

tet ist, seine aktuelle Einschätzung bei der Einberufung einer jeden künftigen virtuellen 

Hauptversammlung kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren.  

 

Dies vorausgeschickt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen: 

 

„Die Überschrift von § 14 wird wie folgt geändert: 

 

‘§ 14 

Ort und Einberufung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptver-

sammlung‘ “. 

 

§ 14 wird um folgenden neuen Absatz 4 ergänzt: 

 

(4) „Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung 

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten am Ort 

der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 

Diese Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen 

in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsrege-

lung in das Handelsregister der Gesellschaft (Ermächtigung 2023).“ 

 

Vorlagen an die Aktionäre 

 

Folgende Unterlagen sind auf der Homepage der Gesellschaft unter www.smtscharf.com unter 

der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ eingestellt: 

 

- festgestellter Jahresabschluss der SMT Scharf AG für das Geschäftsjahr 2022, 

 

- vom Aufsichtsrat gebilligter Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022, 

 

- Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022, 
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- Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022, 

 

- Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. 

 

Die Unterlagen stehen in der Hauptversammlung allen Aktionären zur Einsicht zur Verfügung. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind 

nach § 15 der Satzung alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft 

eingetragenen Aktionäre, die sich in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet 

haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse 

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ.GmbH 

SMT HV 2023 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 6378-5423 

E-Mail: HV@ubj.de 

 

bis spätestens zum Ablauf des Dienstag, den 16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Um-

schreibungen im Aktienregister finden nach § 15 der Satzung der Gesellschaft vom Zeitpunkt des 

Anmeldeschlusses, d.h. ab Mittwoch, den 17. Mai 2023, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 

dem Tag der Hauptversammlung nicht statt (Umschreibungsstopp).  

 

Die Unterlagen zur Anmeldung wird die Gesellschaft an die zu Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung, d.h. Dienstag, den 2. Mai 2023, 00:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister der 

Gesellschaft eingetragenen Aktionäre unter den dort verzeichneten Versandadressen übermitteln. 

Auch neue Aktionäre, die nach Dienstag, den 2. Mai 2023, 00:00 Uhr (MESZ), in das Aktienre-

gister eingetragen werden, können sich gemäß den oben genannten Möglichkeiten anmelden. 

 

Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft unter der o.g. Adresse, Telefaxnummer oder 

E-Mailadresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um 

den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für 

die Übersendung der Anmeldung an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die zugeschickten bzw. 

am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und 
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keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechts. 

 

Erwerber von Aktien, bei denen die Umschreibung im Aktienregister nicht bis zum Umschrei-

bungsstopp erfolgt ist, können Stimmrechte und sonstige Aktionärsrechte aus diesen Aktien nicht 

ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung er-

mächtigen. In solchen Fällen bleiben Stimmrechte und sonstige Aktionärsrechte bis zur Um-

schreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Ak-

tien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, 

Umschreibungsanträge rechtzeitig zu stellen.  

 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Handel mit Aktien durch eine Anmeldung zur Haupt-

versammlung nicht blockiert wird, so dass Aktionäre auch nach einer erfolgten Anmeldung über 

ihre Aktien weiter frei verfügen können. Da im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär allerdings 

nur gilt, wer als solcher am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen ist, kann 

eine Verfügung über die Aktien im Zeitraum zwischen einer erfolgten Anmeldung bis zum Um-

schreibungsstopp jedoch Auswirkungen auf die Teilnahmeberechtigung und die Berechtigung zur 

Ausübung des Stimmrechts und der sonstigen Aktionärsrechte haben. 

 

Stimmrechtsvertretung/Verfahren für die Stimmabgabe 

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimm-

recht und/oder ihre sonstigen Rechte durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärs-

vereinigung oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße 

Anmeldung, wie unter den Teilnahmevoraussetzungen beschrieben, erforderlich. Die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB). Ein Voll-

machtsvordruck, der hierfür verwendet werden kann, befindet sich auf der Eintrittskarte und steht 

auch unter  

 

www.smtscharf.com 

 

unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. 

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an 

Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) ist 

die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Die Vollmachtserklä-

rung muss vollständig sein und darf ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung verbundene 

Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächtigenden 

über die Form der Vollmacht abstimmen.  
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Der Nachweis der Bevollmächtigung kann entweder am Tag der Hauptversammlung durch den 

Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an fol-

gende Adresse erfolgen: 

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 

SMT HV 2023 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 - 6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungs-

gebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der 

von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung, 

nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Die Aktionäre, die den von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen sich wie vorstehend 

beschrieben fristgemäß zur Hauptversammlung anmelden. Der Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft ist durch die Vollmacht verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten aus-

schließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs zu den in der Einberufung der Hauptversamm-

lung bekannt gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Dem Stimmrechts-

vertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessenspielraum zu. Bei Ab-

stimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthält sich der Stimmrechtsver-

treter der Stimme. Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an den Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft verwendet werden kann, befindet sich auf der Eintrittskarte und steht 

zudem unter der Internetadresse der Gesellschaft unter www.smtscharf.com unter der Rubrik 

„Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. Die entsprechen-

den Formulare werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. Die Vollmacht und die Weisun-

gen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen 

Gründen spätestens bis zum Ablauf des Montag, den 22. Mai 2023, bei der folgenden Anschrift 

eingegangen sein:  

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 

SMT HV 2023 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 – 6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de 
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Alternativ ist eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft während der 

Hauptversammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich.  

 

Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine Person zu 

bevollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zu-

rückzuweisen.  

 

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung von Aktionären gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals 

(entspricht zurzeit 276.073 Stückaktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (ent-

spricht zurzeit 500.000 Stückaktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Ge-

genstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der 

Gesellschaft unter der folgenden Adresse schriftlich:  

 

SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 

SMT HV 2023 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

 

bis zum Ablauf des Freitag, den 28. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen sein. 

 

Gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie seit mindes-

tens 90 Tagen vor dem Zugang des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien 

bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Dabei ist § 121 Abs. 7 AktG ent-

sprechend anzuwenden. 

 

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Gegenanträge von Aktionären gegen einen Verwaltungsvorschlag zu einem bestimmten Tages-

ordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG müssen mit einer Begründung versehen sein. 

Gegenanträge nebst Begründung und Wahlvorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschluss-

prüfers sowie - sofern dies Gegenstand der Tagesordnung ist - zur Wahl des Aufsichtsrats gemäß 

§ 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse zu übersenden: 
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SMT Scharf AG 

c/o UBJ. GmbH 

SMT HV 2023 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: 040 – 6378-5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Gegenan-

träge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum Ablauf des Montag, den 8. Mai 2023, 

24:00 Uhr (MESZ) eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG 

im Internet unter www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversamm-

lung“ zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung. 

 

Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesell-

schaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa 

weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversamm-

lung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Über die vorgenannten Aus 

schlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht ein Wahlvorschlag auch dann nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und 

Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen Prüfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu Mitgliedschaften in ande-

ren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab frist-

gerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie 

während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 

 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den ver-

schiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers oder des 

Aufsichtsrats auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, 

bleibt unberührt. 
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Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär gemäß § 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft 

über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beur-

teilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 

auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Un-

ternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen.  

 

Weitergehende Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Weitergehende Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG und Informationen gemäß 

§ 124a AktG sowie die Übersicht mit den Angaben nach § 125 AktG in Verbindung mit Artikel 4 

und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 sind im Internet unter 

www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zugänglich. 

 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internet-

adresse bekannt gegeben. 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-

lung 

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-

sammlung EUR 5.521.456,00. Es ist in 5.521.456 Aktien mit einem rechnerischen Betrag am 

Grundkapital von je EUR 1,00 und mit einer Stimme je Aktie eingeteilt. Aus von der Gesellschaft 

gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die Gesell-

schaft 49.477 eigene Aktien. Die Gesamtzahl der ausübbaren Stimmrechte im Zeitpunkt der Ver-

öffentlichung dieser Einberufung beträgt somit 5.471.979. 

 

Informationen zum Datenschutz 

Die SMT Scharf AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), 

Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintritts-

kartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptver-

sammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die SMT Scharf AG ist rechtlich verpflichtet, die Haupt-

versammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung 

der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer per-

sonenbezogener Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden. 
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Für die Datenverarbeitung ist die SMT Scharf AG verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-

wortlichen lauten: 

 

SMT Scharf AG  

Römerstraße 104 

59075 Hamm 

Telefax: +49 2381 960 311 

E-Mail: Datenschutz@smtscharf.com 

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 

Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der SMT Scharf 

AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung 

beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie 

etwa Hauptversammlungs-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister 

erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 

notwendig ist. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 

zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, die weitere Verar-

beitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder 

rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der 

Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilneh-

merverzeichnis über Sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungs-

pflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden, 

wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

 

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf 

Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung un-

richtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten 

Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange 

gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 

und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus ha-

ben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebene Daten in einem 

gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).  

 
  



- 11 - 
 
 

 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an  

 

Datenschutz@smtscharf.com.  

 

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbe-

hörde. 

 

Den Datenschutzbeauftragten der SMT Scharf AG erreichen Sie unter folgender Adresse: 

 

 

SMT Scharf AG 

Römerstraße 104 

59075 Hamm 

Telefax: +49 2381 960 311 

E-Mail: Datenschutz@smtscharf.com 

 

 

Hamm, im April 2023 

 

SMT Scharf AG 

Der Vorstand 


